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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 15. Oktober 2012 

über die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Kap 
Verde zur Erleichterung der Erteilung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt für Bürger der 

Republik Kap Verde und der Europäischen Union im Namen der Union 

(2012/649/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 4. Juni 2009 hat der Rat die Kommission ermächtigt, 
Verhandlungen mit der Republik Kap Verde zur Erleich
terung der Erteilung von Visa für einen kurzfristigen Auf
enthalt zu eröffnen. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Verhandlungen wurde das Abkommen zwischen der Eu
ropäischen Union und der Republik Kap Verde zur Er
leichterung der Erteilung von Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt für Bürger der Republik Kap Verde und der 
Europäischen Union (im Folgenden „Abkommen“) am 
24. April 2012 paraphiert. 

(2) Das Abkommen sollte vorbehaltlich seines Abschlusses 
im Namen der Union unterzeichnet werden. 

(3) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf sie anzuwenden ( 1 ), nicht beteiligt; das Vereinigte Kö
nigreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses 
Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebun
den noch zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(4) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen 
sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates 
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwen
dung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf Irland ( 2 ) nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher 

nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder 
durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwen
dung verpflichtet. 

(5) Nach den Artikeln 1 und 2 des Protokolls Nr. 22 über 
die Position Dänemarks im Anhang des Vertrags über die 
Europäische Union und des Vertrags über die Arbeits
weise der Europäischen Union beteiligt sich Dänemark 
nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder 
durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwen
dung verfplichtet — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Europäi
schen Union und der Republik Kap Verde zur Erleichterung 
der Erteilung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt für 
Bürger der Republik Kap Verde und der Europäischen Union 
wird — vorbehaltlich des Abschlusses — im Namen der Union 
genehmigt ( 3 ). 

Artikel 2 

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be
stellen, die befugt ist/sind, das Abkommen im Namen der 
Union zu unterzeichnen. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Luxemburg am 15. Oktober 2012. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. ASHTON
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VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 960/2012 DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2012 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Oktober 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 67,8 
MK 35,9 
ZZ 51,9 

0707 00 05 MK 38,5 
TR 116,3 
ZZ 77,4 

0709 93 10 TR 116,7 
ZZ 116,7 

0805 50 10 AR 81,6 
CL 108,8 
TR 85,5 
ZA 84,5 
ZZ 90,1 

0806 10 10 BR 269,0 
MK 59,9 
TR 147,1 
ZZ 158,7 

0808 10 80 AR 216,2 
MK 29,8 
NZ 127,3 
US 143,5 
ZA 93,4 
ZZ 122,0 

0808 30 90 CN 92,8 
TR 115,3 
ZZ 104,1 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 961/2012 DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2012 

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen und die Zuteilung von Einfuhrrechten für die in den ersten 
sieben Tagen des Monats Oktober 2012 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 

eröffneten Zollkontingents für Geflügelfleisch gestellten Anträge 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommis
sion ( 3 ) sind Zollkontingente für die Einfuhr von Erzeug
nissen des Geflügelfleischsektors mit Ursprung in Brasi
lien, Thailand und sonstigen Drittländern eröffnet wor
den. 

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen 
des Monats Oktober 2012 hinsichtlich der Gruppen 1, 2, 
4, 6, 7 und 8 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 
31. März 2013 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, 
sind bei bestimmten Kontingenten höher als die verfüg
baren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Um
fang die Einfuhrlizenzen erteilt werden können, indem 

der auf die beantragten Mengen anzuwendende Zutei
lungskoeffizient festgesetzt wird. 

(3) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen 
des Monats Oktober 2012 hinsichtlich der Gruppe 5 für 
den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2013 ge
stellten Einfuhrrechtanträge beziehen, sind bei bestimm
ten Kontingenten höher als die verfügbaren Mengen. Da
her ist zu bestimmen, in welchem Umfang die Einfuhr
rechte zugeteilt werden können, indem der auf die be
antragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient 
festgesetzt wird — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 616/2007 hinsichtlich der Gruppen 1, 2, 4, 6, 7 und 8 
für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2013 gestellt 
wurden, werden die im Anhang der vorliegenden Verordnung 
angegebenen Zuteilungskoeffizienten angewandt. 

(2) Auf die Einfuhrrechtanträge, die gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 616/2007 hinsichtlich der Gruppe 5 für den Teilzeit
raum vom 1. Januar bis 31. März 2013 gestellt wurden, wird 
der im Anhang der vorliegenden Verordnung angegebene Zu
teilungskoeffizient angewandt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 19. Oktober 2012 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Oktober 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Gruppennum
mer Laufende Nummer 

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.1.2013 bis 31.3.2013 
gestellten Einfuhrlizenzanträge 

(in %) 

1 09.4211 0,480769 

6 09.4216 0,870177 

Gruppennum
mer Laufende Nummer 

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.1.2013 bis 31.3.2013 
gestellten Einfuhrrechtanträge 

(in %) 

5 09.4215 0,895256
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 962/2012 DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2012 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Geflügelfleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 und Arti
kel 170 in Verbindung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Union für die in 
Anhang I Teil XX derselben Verordnung genannten Er
zeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli
chen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Geflügelfleisch
markt müssen die Ausfuhrerstattungen in Übereinstim
mung mit den Regeln und Kriterien der Artikel 162, 
163, 164, 167 und 169 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 festgesetzt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Erstattung je nach Zielbestimmung 
unterschiedlich festgesetzt werden, wenn dies die Lage 
auf dem Weltmarkt oder die spezifischen Anforderungen 
bestimmter Märkte erfordern oder aufgrund der Ver
pflichtungen aus den in Übereinstimmung mit Arti
kel 300 des Vertrags geschlossenen Übereinkommen not
wendig ist. 

(4) Erstattungen sollten nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Union zum freien Verkehr zugelassen sind und 
das Identitätskennzeichen gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebens
mittel tierischen Ursprungs ( 2 ) tragen. Solche Erzeugnisse 

müssen auch die Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene ( 3 ) er
füllen. 

(5) Die derzeit geltenden Erstattungen sind mit der Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 663/2012 der Kommis
sion ( 4 ) festgesetzt worden. Da neue Erstattungen fest
zusetzen sind, ist die vorgenannte Verordnung aufzuhe
ben. 

(6) Um einer Nichtübereinstimmung mit der derzeitigen 
Marktlage vorzubeugen, Marktspekulationen zu verhin
dern und eine effiziente Verwaltung zu gewährleisten, 
sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten. 

(7) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden für die Erzeugnisse und in Höhe 
der Beträge gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
unter den Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, wobei sie insbeson
dere in einem zugelassenen Betrieb zubereitet worden sein und 
die Anforderungen an die Identitätskennzeichnung gemäß An
hang II Abschnitt I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erfüllen 
müssen. 

Artikel 2 

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 663/2012 wird auf
gehoben. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Oktober 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ab dem 19. Oktober 2012 geltende Ausfuhrerstattungen für Geflügelfleisch 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0105 11 11 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 

0105 11 19 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 
0105 11 91 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 
0105 11 99 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 
0105 12 00 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 

0105 14 00 9000 A02 EUR/100 pcs 0,00 

0207 12 10 9900 V03 EUR/100 kg 21,70 

0207 12 90 9190 V03 EUR/100 kg 21,70 

0207 12 90 9990 V03 EUR/100 kg 21,70 

Anmerkung: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert: 
V03: A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, 

Irak, Iran.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 963/2012 DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2012 

zur Änderung der mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 892/2012 festgesetzten 
repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des 

Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2012/13 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 Satz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 
2012/13 sind mit der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 892/2012 der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. 
Diese Preise und Zölle wurden zuletzt durch die Durch
führungsverordnung (EU) Nr. 940/2012 der Kommis
sion ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß 
Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006. 

(3) Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme so bald wie 
möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 892/2012 für 
das Wirtschaftsjahr 2012/13 festgesetzten repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Ar
tikels 36 der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 werden geändert 
und sind im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Oktober 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 19. Oktober 2012 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle 
für Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(in EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 12 10 ( 1 ) 36,84 0,10 

1701 12 90 ( 1 ) 36,84 3,56 

1701 13 10 ( 1 ) 36,84 0,23 
1701 13 90 ( 1 ) 36,84 3,85 

1701 14 10 ( 1 ) 36,84 0,23 

1701 14 90 ( 1 ) 36,84 3,85 
1701 91 00 ( 2 ) 42,42 4,74 

1701 99 10 ( 2 ) 42,42 1,61 

1701 99 90 ( 2 ) 42,42 1,61 
1702 90 95 ( 3 ) 0,42 0,27 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 964/2012 DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die repräsentativen Preise in den 
Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143 in Verbindung mit Ar
tikel 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 
7. Juli 2009 über die gemeinsame Handelsregelung für Eieralbu
min und Milchalbumin ( 2 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommis
sion ( 3 ) sind Durchführungsbestimmungen zur Regelung 
der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügel
fleisch und Eier sowie für Eieralbumin festgelegt und die 
diesbezüglichen repräsentativen Preise festgesetzt worden. 

(2) Aus der regelmäßig durchgeführten Kontrolle der Anga
ben, auf die sich die Festsetzung der repräsentativen 
Preise für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch und 

Eier sowie für Eieralbumin stützt, geht hervor, dass die 
repräsentativen Preise für die Einfuhren bestimmter Er
zeugnisse unter Berücksichtigung der von ihrem Ur
sprung abhängigen Preisschwankungen zu ändern sind. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 ist entsprechend zu 
ändern. 

(4) Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme so bald wie 
möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung 
des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 18. Oktober 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

„ANHANG I 

KN-Code Warenbezeichnung 
Repräsentativer 

Preis 
(EUR/100 kg) 

Sicherheit gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 

(EUR/100 kg) 
Ursprung ( 1 ) 

0207 12 10 Schlachtkörper von Hühnern, genannt 
‚Hühner 70 v.H.‘, gefroren 

132,6 0 AR 

119,7 0 BR 

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt 
‚Hühner 65 v.H.‘, gefroren 

130,3 0 AR 

126,0 0 BR 

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 274,0 8 AR 

220,8 24 BR 

328,1 0 CL 

230,9 21 TH 

0207 14 60 Hühnerschenkel, gefroren 170,0 0 BR 

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 332,0 0 BR 

278,1 6 CL 

0408 11 80 Eigelb 424,3 0 AR 

0408 91 80 Eier, nicht in der Schale, getrocknet 446,2 0 AR 

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 279,1 2 BR 

312,6 0 CL 

3502 11 90 Eieralbumin, getrocknet 594,9 0 AR 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
‚ZZ‘ steht für ‚Verschiedenes‘.“
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 17. Oktober 2012 

zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 2006/766/EG zwecks Aufnahme von Curaçao und 
St. Martin in die Liste der Drittländer und Gebiete, aus denen Einfuhren bestimmter 
Fischereierzeugnisse zum menschlichen Verzehr zulässig sind, und zur Streichung der 

Niederländischen Antillen von dieser Liste 

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2012) 7147) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2012/650/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit be
sonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung 
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tieri
schen Ursprungs ( 1 ), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 enthält besondere 
Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung 
von Erzeugnissen tierischen Ursprungs. Insbesondere 
sieht sie vor, dass Erzeugnisse tierischen Ursprungs nur 
aus Drittländern oder Drittlandgebieten eingeführt wer
den dürfen, die in einer gemäß dieser Verordnung erstell
ten und aktualisierten Liste geführt werden. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 854/2004 sieht weiterhin vor, 
dass bei der Erstellung bzw. Aktualisierung solcher Listen 
die Kontrollen der Union in Drittländern und die von 
den zuständigen Behörden der Drittländer gegebenen Ga
rantien hinsichtlich der Einhaltung der bzw. der Gleich
wertigkeit mit den Bestimmungen des Futtermittel- und 
Lebensmittelrechts sowie der Tiergesundheitsvorschriften 
der Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Ein
haltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie 
der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz ( 2 ) 
zu berücksichtigen sind. 

(3) In der Entscheidung 2006/766/EG der Kommission vom 
6. November 2006 zur Aufstellung der Listen der Dritt
länder und Gebiete, aus denen die Einfuhr von Muscheln, 
Stachelhäutern, Manteltieren, Meeresschnecken sowie Fi
schereierzeugnissen zulässig ist ( 3 ), werden diejenigen 
Drittländer aufgeführt, die die Kriterien der Verordnung 

(EG) Nr. 854/2004 erfüllen und folglich garantieren kön
nen, dass diese Erzeugnisse die Hygienebedingungen der 
EU-Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucher
gesundheit erfüllen und daher in die Union ausgeführt 
werden können. Anhang II der genannten Entscheidung 
enthält die Liste der Drittländer und Drittlandgebiete, aus 
denen Fischereierzeugnisse zum menschlichen Verzehr — 
mit Ausnahme lebender, gekühlter, tiefgefrorener oder 
verarbeiteter Muscheln, Stachelhäutern, Manteltieren und 
Meeresschnecken — eingeführt werden dürfen. 

(4) Die Niederländischen Antillen werden derzeit in der Liste 
in Anhang II der Entscheidung 2006/766/EG als Dritt
land geführt, aus dem die Einfuhr von Fischereierzeug
nissen zum menschlichen Verzehr zulässig ist. 

(5) Nach einer internen Reform des Königreichs der Nieder
lande, die am 10. Oktober 2010 in Kraft trat, wurden die 
Niederländischen Antillen als autonomer Teil des König
reichs der Niederlande aufgelöst. Zum selben Zeitpunkt 
erhielten Curaçao und St. Martin den Status autonomer 
Teile des Königreichs der Niederlande; Bonaire, St. Eusta
tius und Saba wurden besondere Gemeinden des euro
päischen Teils des Königreichs der Niederlande. Daher 
sollten die Niederländischen Antillen aus der Liste in An
hang II der Entscheidung 2006/766/EG gestrichen wer
den. 

(6) Die zuständigen Behörden von Curaçao und St. Martin 
haben der Kommission die erforderlichen Informationen 
vorgelegt, nach denen das in diesen autonomen Teilen 
des Königreichs der Niederlande vorhandene Hygienekon
trollsystem die Gewähr dafür bietet, dass die EU-Anfor
derungen eingehalten werden. Die von den zuständigen 
Behörden von Curaçao und St. Martin übermittelten In
formationen belegen außerdem, dass diese Behörden die
selben rechtlichen Befugnisse zur Durchführung von 
Kontrollen haben wie vormals die zuständige Behörde 
der Niederländischen Antillen und dass Lebensmittel
unternehmer an dieselben Verpflichtungen gebunden 
sind wie vor der Auflösung der Niederländischen Antil
len. Ferner heißt es in diesen Informationen, dass die 
amtlichen Hygienekontrollen in den autonomen Teilen 
auf denselben Ebenen wie zu Zeiten der Niederländischen 
Antillen durchgeführt werden.
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(7) Daher sollten Curaçao und St. Martin in die Liste in 
Anhang II der Entscheidung 2006/766/EG aufgenommen 
werden. 

(8) Die Entscheidung 2006/766/EG sollte daher entspre
chend geändert werden. 

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Entscheidung 2006/766/EG wird wie folgt geän
dert: 

1. der Eintrag für die Niederländischen Antillen wird gelöscht; 

2. folgender Eintrag für Curaçao wird zwischen die Einträge für 
Kap Verde und Algerien eingefügt: 

„CW CURAÇAO“ 

3. folgender Eintrag für St. Martin wird zwischen die Einträge 
für El Salvador und Togo eingefügt: 

„SX ST. MARTIN“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 17. Oktober 2012 

Für die Kommission 

Maroš ŠEFČOVIČ 
Vizepräsident
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